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Hinweise für Autoren

A. Einsendung
Bitte übersenden Sie Beiträge als E-Mail-Anhang in einem bearbeitungsfähigen For-
mat (.doc, nicht .pdf!) an die Adresse: zlw-redaktion@uni-koeln.de.

B. Gliederung
Bitte gliedern Sie Ihren Beitrag übersichtlich. Bitte bedenken Sie, dass die ZLW im 
DIN A 5 Format erscheint. Eine kleingliedrige Strukturierung erleichtert daher dem 
Leser die Übersicht. Empfehlenswert wäre es, ca. alle 100-200 Wörter eine Über-
schrift zu verfassen. Die Gliederung sollte wie folgt nummeriert werden:

A., I., 1., a., aa.

Artikel sollten einen Umfang von ca. 15 Seiten, bzw. 4500 Wörter nicht überschreiten.

C. Inhalt

I. Abstract
Bitte formulieren Sie einen Abstract für Ihren Beitrag, das bei einem Umfang von 
100-200 Wörtern die wichtigsten Aussagen Ihres Beitrags erfasst und ggf. den Bei-
trag in seiner formellen Ausrichtung beschreibt (rechtsdogmatisch, an der Praxis aus-
gerichtet, rechtshistorisch etc.). Das Abstract wird dem Beitrag vorangestellt.



II. Historischer Rückblick
Historische Rückblicke sollten nur soweit für das Thema erforderlich und in der ge-
botenen Kürze erfolgen.

III. Summary
Bitte schließen Sie Ihren Beitrag mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Aus-
sagen/Ergebnisse ab (100-200 Wörter).

D. Formatierung
Verfassen Sie Ihren Beitrag in Schriftgröße 12 pkt. und der Schriftart Times New Ro-
man. Verwenden Sie nur die Formatierungen fett und kursiv. Verwenden Sie insbe-
sondere keine Kapitälchen, keine automatische Gliederung oder Nummerierung, 
keine Seiten-, Zeilen- oder sonstigen Umbrüche und keine Textmarken. 
Grafiken können nicht dargestellt werden.

I. Autorenname
Am Ende des Autorennamens / der Autorennamen ist jeweils eine mit einem Stern-
chen („*“) versehene Asterisk-Fußnote anzubringen, in der das Berufsfeld des Au-
tors/der Autoren genannt wird.

II. Abkürzungen im Fließtext
Grundsätzlich enthält der Fließtext keine Abkürzungen. Ausnahmen sind:

-  Gerichtsbezeichnungen  
(z.B. BVerfG, BGH, BVerwG, etc.)

-  Gesetzesbezeichnungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch abgekürzt gespro-
chen werden  
(z.B. BGB, ZPO; StPO, usw.)

-  nicht geläufige Gesetzesbezeichnungen werden beim ersten Mal ausgeschrie-
ben, anschließend wird in Klammern die Abkürzung angefügt  
(z.B. Magnetschwebebahnplanungsgesetz (MBPLG)).

-  übliche Abkürzungen  
(wie: a. A., h. M., h. L., u. a. z. B., uws.)



III. Kursiv im Fließtext
Lateinische Ausdrücke (lex specialis, status quo usw.) sowie Eigennamen von na-
türlichen Personen (Stephan Hobe etc.) werden kursiv dargestellt. Das gilt nicht für 
Firmen oder juristische Personen (z.B. Fraport AG).

IV. Zitierweise von Normen
Artikel und Paragraphen werden in arabischen Ziffern, Absätze in römischen Zif-
fern, Sätze und Halbsätze mit arabischen Ziffern zitiert.

§ 985 I 1
§ 120 III 2 Hs. 1
Art. 7 S. 3

Nummern werden mit „Nr.“ (Singular) oder „Nrn.“ (Plural) zitiert. Buchstaben wer-
den mit „lit.“ bezeichnet. Alternative und Variante werden „Alt.“ bzw. „Var.“ abge-
kürzt.

(Bsp.: § 5 III Alt. 1)

Setzen Sie anstelle von Leerzeichen geschützte Leerzeichen:

Apple: cmd + alt + X
Windows: ctrl + shift + Leerzeichen

E. Fußnoten
Fußnoten im Fließtext sind hochgestellt. Sie werden vor das Satzendzeichen im Text 
eingefügt. Im Fußnotentext sind die Fußnotenzeichen tiefgestellt. Wichtig ist, dass 
zwischen jedem Fußnotenzeichen und dem Fußnotentext ein Tab gesetzt wird. 
Bitte beachten Sie, dass die Fußnoten immer mit einem Punkt enden. Randnummern 
werden als Rn. abgekürzt.

Soweit Entscheidungen bereits in der ZLW veröffentlicht sind, zitieren Sie bitte die 
ZLW! Ebenso empfiehlt es sich, soweit sich dies thematisch einbinden lässt, Zitate 
von anderen ZLW Veröffentlichungen aufzunehmen. Die Inhaltsverzeichnisse der 
ZLW sind unter zlw.heymanns.com einsehbar.



I. Gerichtsentscheidungen
Gericht, Beschl./Urt. vom TT.MM.JJJJ - Aktenzeichen, ggf. Zeitschrift Jahr, Seite.

Beispiele:
BVerfG,Beschluss vom 14.12.2006 - 1 BvR 2236/06 - (juris).
BGH, Urt. vom 2.4.2007 (nicht: 02.04.2007) - VII ZB 23/07, WM 2006, 132.

II. Zeitschriften
Autor, Titel, Zeitschrift Jahr, 1. Seite, zitierte Seite.

Beispiel:
Meister, Flugroutenplanung und allgemeines Planungsrecht, ZLW 2004, 23, 34.

III. Lehrbücher
Autor/Autor, Titel, Aufl. Jahr, Fundstelle

Beispiel:
Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 13. Aufl. 2012, § 40 Rn. 2.

IV. Kommentar
Autor, in: Herausgeber/Herausgeber, Titel, Stand, Fundstelle

Beispiel:
Risch, in: Grabherr/Reidt/Wysk, Luftverkehrsgesetz, Stand: August 2010, § 27 c 
Rn. 58.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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